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„Bewege was” – Käfi gfreie Mensa
Mir ist unverständlich, wie Menschen Hennen 
in so kleinen Käfi gen halten können, dass sie 
sich in ihnen kaum bewegen können. Schon 
lange wollte ich etwas gegen diese Grausam-
keit unternehmen. So kam es, dass ich an 
der Uni Düsseldorf die „Initiative käfi gfreie 
Mensa“ gründete, denn mir war aufgefallen, 
dass in meinem studentischen Freundeskreis 
niemand im Supermarkt Eier aus Käfi ghaltung 
kauft. Trotzdem haben meine Freunde immer 
wieder Eier aus dieser Haltungsform geges-
sen, nämlich in der Mensa, leider. 

Mir wurde schnell klar, dass viele Kommili-
tonen so dachten und handelten wie meine 
Freunde. Deshalb suchte ich das Gespräch 
mit der Leitung der Mensa, die nicht nur die  
Uni Düsseldorf bekocht, sondern auch die FH 
Düsseldorf und die Hochschule Niederrhein. 
Nachdem ich einer netten PROVIEH-Mitarbei-
terin am Telefon Löcher über die Grausamkei-
ten der Käfi ghaltung in den Bauch gefragt hat-
te, war ich bereit für jede Auseinandersetzung 
zu diesem Thema. 

Doch statt eines Streitgesprächs erwartete 
mich ein sehr aufgeschlossener Leiter des 
Mensabetriebs. Wir einigten uns, dass er 
auf Freilandeier wechseln würde, wenn ich 
nachweisen könnte, dass eine Mehrheit der 
Studenten hinter der Idee stehe und bereit sei, 
die Mehrkosten von einigen Cent pro Ei zu 
zahlen.

Innerhalb von einer Woche habe ich zusam-
men mit einigen Freunden 2.400 Unterschrif-
ten von Studenten gesammelt. Dieser Erfolg 
überzeugte die Mensaleitung restlos: Inner-
halb nur weniger Wochen wurde dauerhaft 

auf Freilandeier gewechselt. Zusammenge-
rechnet 33.000 Studenten bekommen somit 
mittags keine Produkte mehr aus der wohl 
grausamsten Haltungsform für Nutztiere. Klei-
ne Ausnahme nur: Im Winter gibt es manch-
mal Lieferprobleme. Nur dann greift die Men-
sa-Küche auf Eier aus weniger tierfreundlicher 
Produktionsweise zurück. 

Überraschend gering fi el der Preisaufschlag 
aus. Er beträgt wenige Prozent. Wahrschein-
lich half dabei auch, dass ich ausführlich nach 
potentiellen Lieferanten in ganz Deutschland 
recherchiert hatte und dass auch die Lieferan-
ten den Mensa-Chef überzeugen konnten.

Wer eine ähnliche Aktion durchführen möch-
te, kann gern Material von mir per E-mail er-
halten (m@hi-man.de).

Mahi Klosterhalfen, Düsseldorf

„Bewege was” –       
Mitglieder erzählen ihre Geschichte
Schwester Radegunde Ludwig erzählt stellver-
tretend für viele unserer älteren Mitglieder, 
wie ihre Kindheitserfahrungen sie zu PROVIEH 
und ihrem Engagement für den Tierschutz be-
wegt haben. Sie wuchs auf einem mittelgro-
ßen Bauernhof in Schlesien auf. 

„Mein Vater zeigte mir das Schlüpfen der 
Küken, das Füttern der Schwalben; er mähte 
selbst vorsichtig mit der Sense um ein Lerchen-
nest auf der Wiese. Für Mutter suchte ich junge 
Brennnesseln, damit sie die beiden Gänschen 
füttern konnte – das alles sind tief prägende 
Ereignisse, die mich die Tiere lieben lehrten.

Berufl ich habe ich 33 Jahre im Kinderheim 
gearbeitet. Es war mir ein Herzensanliegen, 
Kinder mit Tieren in Berührung zu bringen. So 
lebte in der Heimfamilie ein Stallhase sieben 

Jahre und zwei Monate. Mit ihm und den Jun-
gen gab es sehr viel Freude. Die Kinder lern-
ten vorsichtige Behandlung und Pfl ichtaufga-
ben. Da wir mehr Tiere nicht halten konnten, 
machten wir viele Spaziergänge zu oder Feri-
en auf Bauernhöfen. Wir zogen auch einmal 
drei Blaumeisen mit Mehlwürmern groß. 

Jetzt kann ich nur noch andere davon abhal-
ten, Käfi geier zu kaufen. Es tut mir leid, nicht 
mehr fi nanziell für PROVIEH beisteuern zu 
können – all die Qualen der Tiere fi nde ich 
entsetzlich. Aber ich schreibe Karten an die 
zuständigen Minister und klebe entsprechen-
de Aufkleber auf Briefe – ich schreibe viel.

Ich danke Ihnen sehr für alle Mühe und wün-
sche Erfolg und Segen bei Ihrem Einsatz – 
Schwester Radegunde.

Früh übt sich, wer für Bewegung sorgen will

Wievel kosten Bio-Eier mehr?

Unser Gang durch die Supermärk-
te in einem Berliner Bezirk mit ge-
hobenem Preisniveau hat ergeben: 
Ein durchschnittlicher Haushalt, der 
Bioeier statt Käfi g- bzw. Bodenhal-
tungseiern kauft, muss gut 70 statt 
30 Euro im Jahr zahlen.
Wer aber von Käfi g-/bzw. Bodenhal-
tungseiern immerhin auf Freilandeier 
umsteigt, muss mit Mehrkosten von 
nur 5 Euro im Jahr rechnen, also 35 
statt 30 Euro jährlich für Eier ausge-
ben. Damit ist schon viel geholfen! 
Der durchschnittliche deutsche Haus-
halt kauft übrigens 240 Eier im Jahr.IN
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Unser Mitglied Kerstin M. (Name auf Wunsch 
von der Redaktion geändert) berichtet von Er-
fahrungen, die viele jüngere Mitglieder aus 
dem Biologie-, Agrar- oder Tiermedizinstudi-
um teilen könnten.

Ich habe über das Internet nach deutschen 
Tierschutzorganisationen gesucht und bin da-
bei schnell auf PROVIEH gestoßen. Der Ent-
schluss, beizutreten, stand für mich sofort fest, 
weil mir die Vorgehensweise und vor allem 
auch die Zusammenstellung des Infomaterials 
einleuchtend und vernünftig erschienen und 
ich die Bemühungen unterstützen wollte.

Mit etwa acht Jahren sah ich im Fernsehen 
die Vergasung einer Katze zu Versuchszwe-
cken. Da man als Kind nicht „wegguckt“ oder 
umschaltet, war ich danach sehr aufmerksam 
und sah in den Medien weitere Bilder von 

Tiertransporten, Schlachtungen und Tierver-
suchen. Deshalb wurde ich Vegetarier. In-
zwischen studiere ich Tiermedizin und lebe 
weitestgehend vegan. Mein Hund bekommt 
Hundefutter von Demeter. Meine Familie habe 
ich von Bio-Produkten überzeugt. Die PRO-
VIEH-Zeitschrift lege ich bei meiner Tierärztin 
aus und durch viele interessierte Nachfragen 
konnte ich anderen verständlich machen, wa-
rum ich so lebe.

Ich versuche immer noch ein wenig konse-
quenter zu werden, denn ständig fallen mir 
neue Missstände auf. So kaufe ich z.B. keine 
Wolle mehr aus Neuseeland/Australien, so-
lange dort das „Mulesing“ praktiziert wird. 
Für mein Leben soll niemand leiden müssen. 
Wenn ich auf andere Menschen Rücksicht 
nehmen kann, kann ich es auf Tiere ebenso.

Es ist wichtig, sachlich zu bleiben – so schwer 
es fällt – um mehr Menschen zu überzeugen.

Ich habe mich für das Tiermedizinstudium 
entschieden, weil ich es für den effektivsten 
Ausbildungsweg hielt, Tieren zu helfen und 
andere tierliebe Menschen kennenzulernen. 
Aber weit gefehlt… Das Studium ist darauf 
ausgerichtet, Tierärzte heranzuziehen, die völ-
lig unkritisch der konventionellen Massentier-
produktion dienen. Von Tierliebe und –schutz 
kann absolut keine Rede sein.

Um Prüfungen zu bestehen, muss man „Mas-
senkeulung“, „Merzung“ oder „alsbaldige 
Tierverwertung zur Nutzung des Schlacht-
wertes“ als sinnvollste Maßnahmen erachten. 
Wenn eine Kuh keine Milch mehr gibt oder 
etwa 10 Prozent weniger als erwartet, ist sie 
eben nichts mehr wert als das magere Fleisch 
auf ihren Rippen.

Für die Lehre selbst müssen Tiere für Übungen 
und Demos leiden. Für Übungen werden ei-
gens Tiere getötet. Der Großteil der Studie-
renden ist dadurch schon derart abgestumpft, 
dass Leid im Allgemeinen überhaupt nicht 
mehr bemerkt wird. 

Man lernt alles über Wursthüllen, Pökelstoffe 
oder Kontaminanten, aber ein rücksichtsvoller 
Umgang mit den Lebewesen wird weder ge-
lehrt noch vorgelebt. Tiere sind nur Lieferan-
ten.

Das landläufi ge Bild vom Tierarzt als Freund 
und Helfer der Tiere trifft nicht zu – das wird 
mir jeden Tag in der Uni mehr bewusst. Mei-
ner Meinung nach ist es in der Tiermedizin 
Zeit zum massiven Umdenken und einer Än-
derung der Ausrichtung in der Lehre.

Warum muss ich als Mensch, der kein Lebe-
wesen leiden lassen will, mich immer dafür 
rechtfertigen – und das vor Leuten, die tag-
täglich nur blind konsumieren und sich selber 
noch nie hinterfragt haben?

Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch 
einmal allen Mitgliedern danken, die uns ihre 
Geschichte zugesandt haben. In den nächsten 
Ausgaben des PROVIEH-Magazins werden 
wir weitere Stimmen zu Wort kommen lassen, 
die ein gemeinsames Anliegen bewegt: Un-
seren Tieren ein gutes Leben zu ermöglichen 
und sinnloses Leid zu ersparen.

Stefan Johnigk

Hühnerschlachtung im Akkord

Richtigstellung:
Auf dem Foto unseres Weihnachtsspendenbriefes 2007 sind nicht Kühe, sondern Ziegen 
im Melkstand zu sehen. 

Als „Mulesing“ wird ein Eingriff be-
zeichnet, bei dem um den After eines 
Lammes einige behaarte Hautfalten 
abgeschnitten werden. Dadurch soll 
später ein ständiges Verschmieren 
mit Kot und ein Madenbefall durch 
Fliegen vorgebeugt werden. Ähnlich 
wie bei einer Kastration wird dieser 
Eingriff ohne Betäubung durchge-
führt und ist für das Lamm mit erheb-
lichen Schmerzen verbunden.IN
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Tiere als Mitgeschöpfe – Biblisch-theolo-
gische und rechtsethische Anmerkungen
Auch wenn es strittig ist, ob die Bibel den Tie-
ren als Geschöpfen Gottes Rechte zuspricht, 
so haben sie in der Heiligen Schrift des Juden- 
und des Christentums offenbar aus sich heraus 
legitime Ansprüche, die sie unabhängig von 
ihrem Nutzen für den Menschen besitzen. Ge-
steht man aber den Tieren einen Anspruch zu, 
in einer bestimmten Art und Weise behandelt 
zu werden, dann haben sie auch ein Recht 
darauf. Denn ein Anspruch ist nichts anderes 
als das Recht, von einem anderen ein Tun 
oder Unterlassen verlangen zu können (vgl. 
BGB § 194).

Rechte der Tiere in der Bibel

Aus dem biblischen Gebot, den Sabbat hei-
lig zu halten, geht hervor, dass diese ethische 
Norm für die gesamte Schöpfung gilt. Die 
Pfl icht des Menschen zur Ruhe am siebten Tag 
wird u.a. damit begründet, dass auch Rind 
und Esel ausruhen und zu Atem kommen sol-
len (vgl. Exodus = 2. Buch Mose 23,12). Tiere 
haben also wie der Mensch einen Anspruch 
auf Erholung. 

An anderer Stelle heißt es: „Du sollst dem Och-
sen zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen.“ 
(Deuteronomium = 5. Buch Mose 25,4). Und 
der 1. Brief an Timotheus führt mit Blick auf 
den Ochsen aus: „Wer arbeitet, hat ein Recht 
auf seinen Lohn.“ (1 Timotheus 5,18). Das 
heißt, dem arbeitenden Tier steht das Recht 
zu, sich nach seinem Bedürfnis zu ernähren 
und auch während der Arbeit zu fressen. Ana-
log zum Armenrecht erhalten auch die Tiere 
das Recht zur „Nachlese“ (Exodus 23,11) 
und damit das Recht, wie die Menschen die 

wildwachsenden Erträge des Sabbatjahres zu 
genießen (Levitikus = 3. Buch Mose 25,7). 
Das ist der Anspruch auf Nahrung und ange-
messene „Entlohnung“. 

„Der Gerechte weiß, was sein Vieh braucht“ 
(Sprichwörter 12,10). Um die Bedürfnisse der 
Tiere zu wissen und sie zu stillen, gilt als Aus-
druck der Weisheit und Gerechtigkeit. Auch 
nach Exodus 20,10 hatten die in enger Ar-
beits- und Lebensgemeinschaft mit dem Men-
schen stehenden Tiere einen besonderen An-
spruch auf Fürsorge. Dies kommt auch in der 
folgenden Weisung zur Sprache: „Wenn du 
dem verirrten Rind oder dem Esel deines Fein-
des begegnest, sollst du ihm das Tier zurück-
bringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines 
Gegners unter der Last zusammenbricht, dann 
laß ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hil-
fe!“ (Exodus 23,4f). Diese Verse werden zu 
den Spitzenaussagen alttestamentlicher Ethik 
gerechnet.

Im Buch Numeri (4. Buch Mose) ist die Erzäh-
lung vom Seher Bileam und seiner Eselin über-
liefert. Anders als Bileam ist das Tier in der 
Lage, den Engel Gottes wahrzunehmen, der 
sich ihnen mit einem Schwert in der Hand in 
den Weg stellt. Dreimal weicht ihm die Eselin 
aus, und jedes Mal wird sie dafür von Bileam 
geschlagen, obwohl sie – wie sich später her-
ausstellt – durch ihre außerordentliche Wahr-
nehmungsfähigkeit ihrem Besitzer das Leben 
gerettet hat. Der Bote Gottes stellt, nachdem 
Bileam die Augen geöffnet wurden, diesen 
zur Rede: „Warum hast du deinen Esel drei-
mal geschlagen?“ (Numeri 22,32). Gott will 

also ganz offensichtlich nicht, dass Menschen 
Tiere quälen. Sie haben einen Anspruch auf 
körperliche Unversehrtheit.

Am Schluss des Buches Jona nimmt Gott Ab-
stand vom angedrohten Strafgericht gegen 
die Einwohner von Ninive, weil nicht nur sie, 
sondern auch ihre Tiere fasten, sich in Buß-
gewänder hüllen (Jona 3,7f), weil also die 
Stadt als Ganzes ihren umfassenden Wandel 
bekundet. Über die Barmherzigkeit Gottes ist 
Jona, der Prophet wider Willen, jedoch so em-
pört, dass er nicht länger leben will. Er, des-
sen Name „Taube“ bedeutet, der von einem 
großen Fisch gerettet wird und im Schatten ei-
nes Rizinusstrauches wieder Lebensfreude ge-
winnt, will trotz seines Erfolges die Zerstörung 
der Stadt mit allem, was in ihr ist. Doch Gott 
erteilt ihm eine Lektion. Wenn es Jona schon 
um den (inzwischen eingegangenen) Strauch 
Leid tut, den er weder gepfl anzt noch gehegt 
hat, wie sollte dann Gott kein Mitleid mit der 
Stadt haben, in der so viele Menschen leben 
„und außerdem so viel Vieh“? Erneut erweist 

sich Gott nicht nur als barmherzig, sondern 
zugleich als „Liebhaber des Lebens“ (Weisheit 
11,26). Er hat „keine Freude am Untergang 
der Lebenden“ (Weisheit 1,13).

Haben für Gott auch die Tiere ein Recht auf 
Leben? Darüber gehen die Meinungen inner-
halb der Theologie und Ethik auseinander. 
Hans Kessler und Rainer Hagencord etwa 
sprechen von einem zu respektierenden ei-
genen Lebensrecht der Geschöpfe bzw. Tie-
re. Michael Schlitt hingegen verneint dies; 
er lehnt generell ab, von Tierrechten zu spre-
chen, leugnet deswegen aber keineswegs die 
Pfl icht des Menschen zu einem verantwortli-
chen Handeln gegenüber den Tieren. Otfried 
Höffe hingegen, der ebenfalls eine entschie-
den anthropozentrische Ethik vertritt, räumt 
ein, dass Tiere zumindest ansatzweise auch 
ein Recht besitzen.

Auch die in der Bibel so zahlreich belegten 
und von Gott offenbar geforderten Tieropfer 
sprechen nicht gegen ein individuelles Lebens-
recht der Fauna, denn die prophetische Kult- 

„Warum hast du deinen Esel dreimal geschlagen?“
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und Opferkritik mahnt an, dass die eigentliche 
Verehrung Gottes nicht in Opfern, sondern 
im Leben nach seinen Geboten besteht (vgl. 
Jeremia 7,21-24; Hosea 6,6; Amos 5,21f). 
„An Schlacht- und Speiseopfern hast du kein 
Gefallen, ... Deinen Willen zu tun, mein Gott, 
macht mir Freude“ (Ps 40,7-9).

In diesem Sinne heißt es im Buch Jesaja: 
„Was soll ich mit euren vielen Schlachtop-
fern?, spricht der Herr. Die Widder, die ihr 
als Opfer verbrennt, und das Fett eurer Rinder 
habe ich satt; das Blut der Stiere, der Lämmer 
und Böcke ist mir zuwider. ... Eure Hände sind 
voller Blut. Wascht euch, reinigt euch! Laßt ab 
von eurem üblen Treiben! Hört auf, vor mei-
nen Augen Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun! 

Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! 
Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für 
die Witwen!“ (Jesaja 1,11.16f). Ein Leben 
gemäß der Weisung Gottes und folglich die 
Liebe im Sinne von Recht und Gerechtigkeit 
auch gegenüber den Tieren sind also offenbar 
das, was Gott von den Menschen erwartet. 
Dann wird das Leben der Tiere nicht länger 
geopfert. Tieropfer sind mit der gottgewollten 
Friedensordnung unter allen Lebewesen nicht 
vereinbar. Nach Psalm 50 weist Gott darum 
die geopferten Stiere, Böcke und Vögel zu-
rück, denn sie sind sein Eigentum (vgl. Psalm 
50,9-13). Der Mensch hat nicht das Recht, 
sie zu kultischen Zwecken zu töten. Jesus stellt 
sich in diese prophetische Tradition. Auch für 

ihn sind praktizierte Gottes- und Nächsten-
liebe weit wichtiger als alle Brandopfer und 
Rauch-opfer (Markus 12,28-34).

Das Recht der Tiere im  
deutschen und im EU-Recht

Sowohl die deutsche Verfassung („Im Bewußt-
sein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen ...“, Präambel) als auch der Ver-
trag über die Europäische Union („schöpfend 
aus dem kulturellen, religiösen und humanis-
tischen Erbe Europas“, Präambel) beziehen 
sich auf christliche Fundamente. Damit stellt 
sich die Frage, wie sie sich zum Tier als Mit-
geschöpf stellen und ob sie die biblischen Im-
pulse in irgendeiner Weise aufgreifen. 

Im Jahr 2002 wurde der Tierschutz als Staats-
ziel in das deutsche Grundgesetz (GG) veran-
kert. Es gilt gegenüber einzelnen Individuen 
und ganzen Arten: „Der Staat schützt auch 
in Verantwortung für die künftigen Generati-
onen die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 
Maßgabe von Gesetz und Recht durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“ 
(Art. 20a GG). Zum rechtssystematischen Stel-
lenwert dieses und anderer Staatsziele ist zu 
sagen, dass sie keine „Verfassungsrhetorik“, 
sondern Verfassungsnormen mit rechtlich bin-
dender Wirkung darstellen und somit den 
Rang von Richtlinien für das staatliche Han-
deln und für die Auslegung von Gesetzen und 
sonstiger Rechtsvorschriften haben. Mit Artikel 
20a, so kann man ohne Übertreibung sagen, 
wurde die Anthropozentrik des Grundgeset-
zes aufgebrochen. 

Entsprechend der fraktionenübergreifenden 
Begründung für das neue Staatsziel „Tier-

schutz“ hat der Mensch die „Verpfl ichtung, 
Tiere in ihrer Mitgeschöpfl ichkeit zu achten“, 
und er hat den „Anspruch der Tiere auf Schutz 
vor Leiden, Schäden oder Schmerzen“ zu res-
pektieren (Bundestags-Drucksache 14/8860, 
3, 1). Nach der obigen Defi nition des Begriffs 
„Anspruch“, die bei den Abgeordneten als 
bekannt vorausgesetzt werden darf, haben 
Tiere mit ihrem Anspruch auf Schutz also auch 
ein Recht auf Schutz vor „nicht artgemäßer 
Haltung, vermeidbaren Leiden sowie der Zer-
störung ihrer Lebensräume“ (ebenda, 3).

Die Notwendigkeit der Verankerung des 
neuen Staatszieles „Tierschutz“ begründen 
die Fraktionen damit, dass die „Herleitung 
der verfassungsrechtlichen Absicherung des 
Tierschutzes aus dem bereits in Artikel 20a 
Grundgesetz geregelten Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen“ nicht genüge, weil 
darin „der Schutz des einzelnen Tieres vor 
vermeidbaren Leiden, Schäden oder Schmer-
zen nicht erfasst“ sei (ebd., 1). Durch die 
Einbindung in Artikel 20a Grundgesetz sind 
somit „sowohl einzelne Tiere geschützt ... als 
auch – mit Blick auf die Zukunft – Tiere als 
Gattung“ (ebd., 3).

Umgesetzt wird das Staatsziel u.a. im deut-
schen Tierschutzgesetz. Dieses soll dem 
Zweck dienen, „aus der Verantwortung des 
Menschen für das Tier als Mitgeschöpf des-
sen Leben und Wohlbefi nden zu schützen. 
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen 
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufü-
gen“ (§ 1 TierSchG). Anders als die Abgeord-
neten in ihrer Begründung spricht das Gesetz 
zwar nicht von Ansprüchen oder Rechten der 
Tiere, wohl aber mehrfach von Bedürfnissen 
der Tiere (vgl. § 2 Nr. 1; § 2a I Nr. 1 Tier-
SchG) und verwendet ausdrücklich – wie 

Ein guter Hirte achtet auf seine Schäfchen.
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schon die Begründung der Neufassung von 
Art. 20a GG – den theologischen Begriff des 
„Mitgeschöpfes“. 

In die gleiche Richtung geht die Neupositio-
nierung der EU: Mit dem „Vertrag von Lissa-
bon“ vom Dezember 2007 wurde dem „Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union“ ein neuer Artikel 6b – jetzt Artikel 13 
– hinzugefügt: „Bei der Festlegung und Durch-
führung der Politik der Gemeinschaft in den 
Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, 
Binnenmarkt und Forschung, technologische 
Entwicklung und Raumfahrt tragen die Ge-
meinschaft und die Mitgliedstaaten den Erfor-
dernissen des Wohlergehens der Tiere als füh-
lende Wesen in vollem Umfang Rechnung“. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass völlig unabhängig vom Ausgang der 
theologischen, ethischen und juristischen De-
batte um die Rechte von Tieren inzwischen ein 
Minimalkonsens in der Tierethik erzielt wurde, 
der sich in der gegenwärtigen deutschen und 
europäischen Rechtslage widerspiegelt: Tiere 
sind als Mitgeschöpfe und fühlende Wesen 
zu respektieren. Also sind sie auch um ihrer 
selbst willen vor negativen Folgen für ihr „Le-
ben und Wohlbefi nden“ zu schützen. 

Prof. Dr. Andreas Lienkamp

Dr. Andreas Lienkamp, 1962, ist 
Professor für theologische Ethik an 
der Katholischen Hochschule für 
Sozialwesen Berlin, stellvertr. Ge-
schäftsführer der ICEP – Berliner In-
stitut für christliche Ethik und Politik 
und Mitglied der Arbeitsgruppe für 
ökologische Fragen der deutschen 
Bischofskonferenz. 
Forschungsschwerpunkte: Klima-
wan-del und Gerechtigkeit, Fragen 
der Umwelt-, Medizin- und Bioethik, 
Theologie und Ethik Sozialer Arbeit.
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Prof. Dr. Andreas Lienkamp

Verwaltungsgericht Gera billigt Massen-  
tötung und erteilt dem Tierschutz eine Absage
Mit großen Hoffnungen hatten 13 Gefl ügel-
züchter aus Thüringen gegen das Landratsamt 
Saalfeld-Rudolstadt vor dem Verwaltungsge-
richt (VG) Klage erhoben, um sich nachträg-
lich dagegen zu wehren, dass ihre Tiere in ei-
ner beispiellosen Nacht-und-Nebel-Aktion am 
6./7. Juli 2007 auf Anordnung des Kreistier-
arztes getötet worden sind, wobei den Tieren 
auch noch unnötige Qualen zugefügt wurden, 
weil die Tötung durch ein für Gefl ügel nicht 
zugelassenes Medikament (T 61) und ohne 
die ausdrücklich vorgeschriebene Betäubung 
erfolgte.

Rechtswidriger kann eine Behörde sich wohl 
kaum verhalten, und so waren nicht nur die 
betroffenen Züchter, sondern auch Tierärzte 
und andere Veterinärbehörden vom Verhal-
ten ihrer Kollegen aus Saalfeld entsetzt. Sie 
waren sich einig, dass die Tötungsaktion nicht 
notwendig war und jedenfalls nicht auf diese 
tierschutzwidrige Art und Weise hätte erfolgen 
dürfen, und erstatteten daher Strafanzeige.

Mit der Klage beim Verwaltungsgericht soll-
te sichergestellt werden, dass sich derartiges 
nicht wiederholen kann. Schließlich könnte 
beim nächsten Mal jeder andere Züchter ge-
nauso betroffen sein. Auch das Gericht hatte 
eine solche Wiederholungsgefahr bejaht und 
deshalb die Klage zugelassen, diese nunmehr 
aber als unbegründet abgewiesen:

So billigte das Gericht die Entscheidung zur 
Tötung der Tiere als notwendig – ohne in sei-
ner kurzen mündlichen Begründung bei der Ur-
teilsverkündung (die schriftliche Urteilsbegrün-

dung erfolgt erst im April) auch nur mit einem 
Wort darauf einzugehen, woraus sich denn 
diese angebliche Notwendigkeit ergeben ha-
ben soll (Ziff. 1).

Selbst die tierschutzwidrige Art und Weise der 
Tötung mochte das Gericht nicht für rechtswid-
rig erklären. Insoweit erklärte es sich lieber für 
unzuständig (Ziff. 2).

1. Schon die Entscheidung zur Tötung der Tie-
re war äußerst fragwürdig: Die Behörde hielt 
sie indes für zwingend geboten, nachdem sie 
am späten Nachmittag des 6. Juli 2007 vom 
Friedrich-Loeffl er-Institut die Mitteilung erhielt, 
dass man dort bei Untersuchung einer Haus-
gans – die am 02. Juli 2007 verendet auf-
gefunden worden war – das Vogelgrippevirus 
H5N1 nachgewiesen habe. Aufgrund dieser 
Mitteilung habe man beim Landratsamt den 
Seuchenfall feststellen und einen Sperrbezirk 
von mindesten 3 km um den Ausbruchsbe-
stand festlegen müssen und zur Verhinderung 
einer Ausbreitung der Seuche auch die sofor-
tige Tötung sämtlichen Gefl ügels im Sperrbe-
zirk anordnen und zwangsweise durchsetzen 
müssen.

Noch in der Nacht vom 6. zum 7. Juli wurden 
daraufhin durch Giftspritze (T 61) mehr als 
1200 Tiere getötet, die sich bei der anschlie-
ßend Untersuchung als ausnahmslos gesund 
erwiesen.

Warum die Tötung denn tatsächlich notwen-
dig gewesen sein soll, mochte die Behörde 
schon damals nicht konkret begründen. Man 
habe sich telefonisch mit dem zuständigen 
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Ministerium abgestimmt und angesichts der 
großen Gefahr keine Wahl gehabt. Bei dieser 
pauschalen Ausrede blieb es denn auch vor 
Gericht – und schlimmer noch: dem Gericht 
genügte dies, obwohl seitens der Kläger ganz 
konkrete sachliche und rechtliche Bedenken 
vorgetragen und zum Gegenstand eines förm-
lichen Beweisantrags gemacht worden wa-
ren:

So sieht die Nutzgefl ügel-Gefl ügelpestschutz-
verordnung (in der damals geltenden Fassung) 
keineswegs die automatische Zwangstötung 
allen Gefl ügels im Sperrbezirk vor, sondern 
ermächtigt die Behörde zu dieser radikalen 
Maßnahme nur dann, „wenn dies aus Grün-
den der Tierseuchenbekämpfung, insbesonde-
re zur unverzüglichen Beseitigung eines Infek-
tionsherdes erforderlich ist“.

Ein solches Erfordernis ist nach dem Willen 
des Verordnungsgebers im jeweiligen Ein-
zelfall festzustellen, und zwar anhand von 
fachlichen Kriterien, die für eine Ausbreitungs-
gefahr maßgeblich sind. Der Nachweis des 
H5N1-Virus allein bei einem einzigen Tier 
sollte hierfür grundsätzlich nicht genügen. 
Andernfalls machte das aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit abgestufte System der Ver-
ordnung keinen Sinn, wonach bei Feststellung 
des Virus zunächst ein Sperrbezirk festzule-
gen ist und bestimmte Standardmaßnahmen 
wie „Bestandssperre“ und Untersuchungen so-
wie Stallpfl icht verlangt werden, während die 
Tötungsanordnung gerade nicht automatisch 
vorgesehen ist, sondern nur beim Hinzutreten 
zusätzlicher Risikofaktoren.

Solche besonderen Risikofaktoren waren je-
doch nicht gegeben und konnten bezeichnen-
derweise auch von der Behörde nicht benannt 

werden. Im Gegenteil sprachen folgende Tat-
sachen deutlich gegen eine Seuchenausbrei-
tung, nämlich dass das Virus nur bei einem 
einzigen Tier festgestellt worden war und  
noch vier Tage nach dem Tod der Gans bei 
keinem anderen Tier im Umkreis irgendwel-
che Anzeichen für eine Virusinfektion festge-
stellt worden waren.

Auch die Kriterien der entsprechenden EG-
Richtlinie (2005/94/EG) zur Entscheidung 
über eine „Bestandsräumung in Risikoge-
bieten“ (wie die vorsorgliche Tötung in der 
beschönigenden Bürokratensprache heißt) 
waren nicht erfüllt. Diese EG-Richtlinie, die 
bis spätestens zum 30. Juni 2007 von allen 
Mitgliedsstaaten umzusetzen gewesen wäre, 
sah die Behörde jedoch als für sie nicht bin-
dend an und erhielt auch in diesem Punkt die 

Zustimmung des Gerichts, obwohl der Euro-
päische Gerichtshof schon 1995 entschieden 
hat, dass EG-Richtlinien nach Ablauf der Um-
setzungsfrist unmittelbar gelten und auch das 
OVG Weimar und das Bundesverwaltungsge-
richt dies in anderem Zusammenhang bestä-
tigt haben.

Von daher muss man auf die Urteilsbegrün-
dung des VG Gera gespannt sein. Aus heutiger 
Sicht hat das Gericht eine Berufung geradezu 
provoziert, denn seine Aufgabe, die behördli-
che Entscheidung rechtsstaatlich zu kontrollie-
ren, wurde nicht wahrgenommen. Der Streit 
über die fehlende Notwendigkeit (und damit 
die Rechtswidrigkeit) der Tötungsaktion kann 
nicht damit beschieden werden, die Maßnah-
me sei rechtmäßig, weil die Behörde sie doch 
für notwendig erklärt habe (weitere Begrün-
dung? – bisher jedenfalls keine!). 

2. Vor diesem Hintergrund mag es kaum noch 
überraschen, dass das Gericht auch die Art 
und Weise der Tötung nicht beanstanden woll-
te. Zwar scheute es sich wohl, die offensicht-
lich tierschutzwidrige Verabreichung eines 
nicht zugelassenen Medikaments ohne die 
aus drücklich vorgeschriebene Betäubung als 
rechtmäßig zu bestätigen. Stattdessen zog 
es sich darauf zurück, über Fragen des Tier-
schutzes nicht entscheiden zu dürfen, weil die 
Kläger insoweit nicht in eigenen Rechten be-
troffen seien und damit die Klage in diesem 
Punkt unzulässig sei.

Auch dies erscheint unglaublich, denn es 
hatten nicht etwa engagierte Tierschützer zu 
Gunsten fremder oder herrenloser Tiere ge-
klagt, sondern die Halter, denen die Tiere von 
der Behörde zwecks Tötung genommen wor-
den sind. Sie wollten sich nicht nur gegen die 

unnötige Tötung wehren, sondern zumindest 
hilfsweise für den Fall, dass die Tötung selbst 
aus Gründen des Tierseuchenschutzes tatsäch-
lich zulässig gewesen sei, festgestellt wissen, 
dass die Tötung jedenfalls nicht so  hätte erfol-
gen dürfen – auf eine Art und Weise, die den 
Tieren unnötige Qualen zumutete.

Wäre die Auffassung des VG Gera über die 
Unzulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs zu 
dieser Frage richtig, so bedeutete dies eine er-
hebliche Lücke im Rechtschutzsystem. Behörd-
liche Fehler – selbst so gravierende wie im 
vorliegenden Fall – könnten nicht (oder allein 
unter den besonderen Voraussetzungen des 
Strafrechts) geklärt werden. Dies wäre eine 
erhebliche Schwächung des Tierschutzes und 
kann daher nicht akzeptiert werden.

3. Doch was wollen wir dagegen tun? Mein 
Fazit: Das Urteil aus Gera muss durch Beru-
fung angefochten werden. Dass dies nicht 
aussichtslos ist, meint auch der zu BSE-Zeiten 
erfolgreiche Anwalt Dirk Büge:

„Das Gericht handelte nach dem Motto: Ar-
gumente, die mich zwingen, eine politisch un-
gewollte Entscheidung gegen die Behörde zu 
treffen, nehme ich lieber nicht zur Kenntnis!

Entsprechendes habe ich aus dem Kampf zum 
Thema BSE vom VGH Kassel und OVG Müns-
ter in schlimmer Erinnerung – ebenso aber 
auch, dass wir insgesamt mehr Erfolg hatten, 
weil wir weitergekämpft und die Flinte nicht 
vorzeitig ins Korn geworfen haben!“

Worte, die Mut machen. Ich jedenfalls habe 
meinen Kindern und meinen Tieren verspro-
chen, dass ich dranbleiben werde, und frage: 
„Wer macht mit?“

Mathias Güthe

Gefl ügelkeulung
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Bericht aus Straßburg –     
Die neue Tiergesundheitsstrategie 
und Agrarreformen auf dem Weg 
durch die EU-Instanzen

EUROPAPOLITIK

Grundsätzlich hat die EU-Kommission in allen 
Gemeinschaftspolitikbereichen das sogenann-
te Initiativrecht; d.h. sie arbeitet Gesetzes-
vorschläge aus, die dann den beiden Legis-
lativorganen - Rat und Europaparlament (EP) 
– vorlegt werden. Diese Textentwürfe werden 
in den jeweiligen Fachgremien diskutiert und 
Änderungsanträge formuliert. Beispiele aus 
jüngster Vergangenheit sind die neue Tier-
gesundheitsstrategie (2007-2013) und der 
„Gesundheitscheck“ der EU-Agrarreform von 
2003. Der Textentwurf der Kommission zum 
Gesundheitscheck wurde im Januar 2008 
an Rat und EP übermittelt; im Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(kurz „Agrarausschuss“) des EP wurde wie 

üblich sofort ein Berichterstatter ernannt (hier 
der thüringische Abgeordnete der konserva-
tiven EVP-ED-Fraktion Lutz Goepel), der die 
Ausarbeitung des Parlamentsberichtsentwurfs 
leitete. Im Agrarausschuss wurde der Berichts-
entwurf Ende Februar nach langen Debat-
ten mit großer Mehrheit verabschiedet und 
nachfolgend allen 785 Europaparlamentari-
ern überstellt, um ihnen die Möglichkeit zur 
Formulierung von Änderungsvorschlägen zu 
geben. Zunächst gingen über 600 solcher 
Änderungsanträge ein, die durch Vorverhand-
lungen auf gut 60 reduziert wurden. Im Straß-
burger Plenum wurde am 11. März noch eine 
mehrstündige Aussprache zum Bericht ab-
gehalten, wobei auch Vertreter von Kommis-

sion und Rat anwesend waren und Stellung 
nahmen. Die Debatte verlief sehr kontrovers, 
da die Meinungen über die „Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU“ (GAP) und ihre künftige 
Richtung weit auseinanderklaffen: Von einer 
neoliberalen völligen Abschaffung der GAP 
bis hin zu einer vollständigen Ausrichtung auf 
ökologische und tierschützerische Kriterien 
bei der Förderung mit EU-Mitteln waren alle 
Positionen vertreten. Tags darauf wurde dann 
zunächst über die Änderungsanträge, danach 
über den Bericht als Ganzes (mit den davor 
angenommenen Änderungen) abgestimmt: Er 
wurde mit großer Mehrheit (gut 75 Prozent) 
verabschiedet. Für den Tierschutz ebenso re-
levant wie die derzeitige Weichenstellung in 
der GAP wird allerdings die neue Tiergesund-
heitsstrategie der EU sein. Sie befi ndet sich 
noch in einem früheren Stadium: Der Berichts-
entwurf des Parlamentsberichterstatters und 
Intergroupmitglieds J. Wojchiechowski wurde 
am 12. März bei der Intergroupsitzung vor-
gestellt und Änderungswünsche vorgetragen 
(auch von PROVIEH). Am 1. April wird dann 
im Agrarausschuss über den Text und die Än-
derungsanträge abgestimmt, danach geht es 
wie oben beschrieben im Plenum weiter. 

Derzeit hat das EP allerdings in der Agrarpo-
litik noch kein Mitentscheidungsrecht, so dass 
Kommission und Rat den Parlamentsbericht gar 
nicht berücksichtigen müssen. Die Kommission 
legt Rat und EP am 20. Mai ihren endgültigen 
Gesetzesentwurf zum GAP-Gesundheitscheck 
vor. Das EP nimmt dann zwar wieder nach 
dem oben beschriebenen Verfahren Stellung, 
aber der zuständige Rat der Landwirtschafts-
minister entscheidet am Ende ganz allein über 
die Verabschiedung. Der Ende 2007 von den 
27 Staats- und Regierungschefs beschlossene 
Lissabonner Reformvertrag soll dies allerdings 

ändern: Ab Inkrafttreten am 1.1.2009 soll das 
Europaparlament bei 95 Prozent aller EU-Ge-
setze (inklusive Agrarthemen) gleichberechtigt 
mit dem Rat entscheiden und auch bei den 
Agrarausgaben im EU-Haushalt (2008 knapp 
43 Prozent der Gesamtausgaben) das letzte 
Wort bekommen – das wird auch Zeit!

Sabine Ohm, Büro Brüssel

Das Europaparlament in Straßburg

Tierschutz in Straßburg 
Das Europäische Parlament (EP) hat 
seinen offi ziellen Sitz im französi-
schen Straßburg. Da aber sowohl 
die EU-Kommission als auch der Rat 
ihren Sitz in Brüssel haben, hat das 
EP hier einen „Zweitsitz“, wo es drei 
Wochen pro Monat arbeitet. 
In Straßburg fi ndet auch die monatli-
che Sitzung der „Intergruppe für das 
Wohlergehen und den Schutz der 
Tiere“ statt: ein vom europäischen 
Dachverband der Tierschutzvereine 
(Eurogroup for Animals) gegründe-
tes Gremium, in dem 13 Europaab-
geordnete sitzen, darunter auch die 
Deutschen Elisabeth Jeggle und Die-
ter-Lebrecht Koch. Die Intergroup ist 
ein Forum, in dem alle aktuellen tier-
schutzrelevanten Themen diskutiert 
werden; die Tierschutzorganisatio-
nen können dort mit den Europaab-
geordneten an Änderungsanträgen 
für Gesetzesentwürfe im EP arbeiten 
und künftige Ziele und Initiativen ver-
einbaren.IN
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Blauzungenkrankheit:    
Eine traurige Bestandsaufnahme

Das Kalb Karisma – ein Opfer der Blauzungenkrankheit

Nachdem die Blauzungenkrankheit der Wie-
derkäuer sich – nicht unerwartet – im Jahr 
2007 von Nordrhein-Westfalen ausgehend 
fast über das ganze Bundesgebiet ausgebrei-
tet hat, stellen sich die Rinder-, Schaf- und 
Ziegenzüchter die bange Frage: Wie geht 
es weiter? Noch ein Jahr mit kranken Tieren 
und Todesfällen, Tot- und Missgeburten kann 
niemand mehr ertragen, weder nervlich noch 
fi nanziell. 

Wer nun denkt, die zuständigen Behörden 
hätten gelernt und würden alles Menschen-
mögliche tun, um eine Wiederholung des 
Elends des letzten Jahres zu verhindern, wird 
schwer enttäuscht.

Nachdem die Vertreter zweier namhafter Impf-
stoffhersteller im letzten Oktober in Brüssel klar 
ausgesagt hatten, dass die von der Blauzun-
genkrankheit betroffenen Mitgliedstaaten bis 
November 2007 Impfstoff bestellen müssten, 
damit dieser rechtzeitig hergestellt und ausge-
liefert werden könne, passierte nach außen 
hin erst mal gar nichts. Rechtzeitig heißt in 
diesem Fall noch vor der Aktivität  der Gnitzen 
(kleine Mücken), die Überträger der Krankheit 
sind. Intern, zwischen Bundes- und Ländermi-
nisterien, zankte man sich wochenlang, wenn, 
ob, wie viel oder für welche Tiere Impfstoff 
bestellt werden solle. Dieses Gerangele nahm 
erst ein Ende, als die Interessenvertreter der 
Rinderzuchtorganisationen plötzlich feststell-
ten, dass, während sie noch fl eißig gegen die 
Impfung votierten, ihnen die Quelle ihrer fi -

nanziellen Einnahmen, nämlich die Kühe, vor 
der Nase verendeten oder erkrankten. 

Nun wuchs der Druck auf das Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) schon gewaltig, aber 
wer dachte, die Bestellung wäre damit so gut 
wie erteilt, hatte sich wieder geirrt.

Eine Ausschreibung wurde initiiert, und zwar 
am 14. Februar 2008. Wenn alle Formalitä-
ten abgehandelt sind, soll Impfstoff bei einer 
oder mehreren der an der Ausschreibung 
teilnehmenden Firmen bestellt werden. In der 
Ausschreibung ist als Liefertermin für den Impf-
stoff der Zeitraum vom 15. März 2008 bis 
30. Juni 2008 genannt.

Inwieweit nennenswerte Mengen an Impf-
stoff im März (!) kurzfristig geliefert und auch 
verimpft werden können, ist fraglich. Bisher 
ist seitens der Behörde keine Bekanntgabe 
erfolgt, welche Firma über welche Impfstoff-
menge den Zuschlag bekommen hat. Darüber 
hinaus ist bei den Herstellern die Impfstoff-
produktion erst seit Februar 2008 in großem 
Umfang möglich. Andere europäische Länder 
waren weitsichtiger und haben bereits feste 
Bestellungen abgegeben, so dass diese natür-
lich auch als Erste beliefert werden. 

PROVIEH hat sich von Anfang an nach-
drücklich dafür eingesetzt, dass Impfstoff für 
Deutschland frühzeitig, umgehend und in aus-
reichenden Mengen bestellt wird.  Unter an-
derem haben wir (Sabine Ohm, Büro Brüssel/
Sabine Zentis, Arbeitskreis Tierseuchen) an 

einer Konferenz in Brüssel im Oktober 2007 
teilgenommen, bei der die Blauzungenprob-
lematik länderübergreifend diskutiert wurde. 
Die zu dieser Konferenz vorhandenen Beiträ-
ge und Präsentationen können, in englischer 
Sprache, im Internet über die Webseite www.
ela-europe.org abgerufen werden.

Weiterhin wurde es uns durch die freundliche 
Unterstützung von Frau Dr. Martin, der hes-
sischen Landesbeauftragten für Tierschutz, 
ermöglicht, kurzfristig im Dezember 2007 
ein Gespräch mit dem Kabinettsmitglied der 
EU Kommission/DG Sanco, Herrn Philip 
Todd, zum Thema Blauzungenerkrankung in 
Deutschland zu führen und ihn eindringlich 
um Unterstützung zu bitten.

Im Januar 2008 nahmen wir an der Konfe-
renz in Brüssel „Vaccination strategy against 

bluetongue“ teil, auf der die Kommission unter 
anderem die Kofi nanzierung der Impfkampag-
ne bestätigte. Wir sind seit dem ersten Auftre-
ten der Blauzungenkrankheit in Deutschland 
bestrebt gewesen, internationale Kontakte zu 
pfl egen, um die Akzeptanz einer Impfung zu 
erhöhen und um mit anderen Organisationen 
und Gleichgesinnten zusammen daraufhinzu-
arbeiten, dass schnellstmöglich von den Ver-
antwortlichen Impfstoff bestellt und eingesetzt 
wird. 

Die Weichen sind gestellt – ob allerdings ge-
nügend Impfstoff rechtzeitig zur Verfügung ste-
hen wird, ist mehr als fraglich. 

Sabine Zentis, Arbeitskreis Tierseuchen
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gleichmäßig guter naturnaher Fütterung zwei 
Würfe pro Jahr mit durchschnittlich 12 Ferkeln 
pro Jahr durchzubringen. Überzeugende Aus-
wahlkriterien neben der Eignung für regionale 
Vermarktung für diese als lebendes Kulturgut 
und Genreserve erhaltenswerte Rasse.

Die Schweine machen es einem leicht, sie 
gerne und besonders artgemäß im Freiland 
zu halten. Ihr ruhiges unkompliziertes Wesen 
ermöglicht die Haltung im Großfamilienver-
bund: Verschiedene Mütter führen die meist 
sehr vitalen Ferkel, und selbst der Eber kann 
bei den ferkelführenden Sauen bleiben. Gute 
Züchter lassen die Jungen lange bei der Sau, 
mindestens 12 Wochen. Für Weideschweine 
ist dies besonders wichtig, da das Herdenver-
halten mit ausgeprägter Hierarchie bei ihnen 
eine besondere Rolle spielt. Sie sind dadurch 
sehr freundlich im Umgang: Dr. Güntherschul-
ze berichtete, dass eine Schulklasse völlig 
unproblematisch durch eine Herde mit Eber 
geführt werden könne.

Gerade wenn man sie in dieser „Familienhal-
tung“ erleben kann, sind sie bestens geeig-
net uns Menschen wieder ein Gespür für das 

Schwein als empfi ndendes Individuum zu ver-
mitteln. Sind wir doch vom Anblick der Tiere, 
die wir essen, entwöhnt, weil diese millionen-
fach in Agrarfabriken ohne Tageslicht wegge-
sperrt werden. 

Das Fleisch der stattlichen Schweine (die 
Sauen bringen 300 kg auf die Waage, Eber 
sogar 350 kg) ist fest, sehr schmackhaft, mit 
je nach Haltung und Fütterung für Robustras-
sen üblichem, genetisch bedingt höherem 
Fettanteil, damit auch besonders gut für le-
ckere Wurstsorten geeignet. Der gute Speck 
macht es Fleischessern leicht, auch bei ge-
ringen Fleischmengen einen aromatischen 
Geschmack in das sonst gemüsereiche Menü 
zu zaubern (Bratkartoffel, Wirsing, Grünkohl 
etc.).

Rotbunte Husumer wachsen halb so schnell 
wie heutige Hybridschweine und sind daher 
im heutigen Wettbewerb unwirtschaftlicher. 
Das Land Schleswig-Holstein gibt deshalb ei-
nen Zuschuss zum Erhalt dieser gefährdeten 
Rasse in Höhe von ca. 75 € je Wurf. 

Iris Weiland

Leben und Erleben im Großfamilienverband

Das Rotbunte Husumer Schwein

GEFÄHRDETE NUTZTIERRASSEN

„Deutsches Sattelschwein – Abteilung Rot-
buntes Husumer Schwein“, so lautet die offi -
zielle Bezeichnung dieser quicklebendigen 
Schweinerasse im Schleswig Holsteinischen 
Zuchtbuch. Sie wäre fast ausgestorben, wä-
ren nicht 1984 einige Exemplare dieser statt-
lichen Tiere (92 cm Schulterhöhe der Eber) 
auf der Grünen Woche Berlin entdeckt und 
von Dr. Güntherschulze – damals Direktor des 
Tierparks Neumünster – sowie dem Zoo Berlin 
aufgekauft und weitergezüchtet worden. 

Als im Raum Husum Mitte des 20. Jahrhunderts 
die dänische Minderheit nicht mehr ihre rot-
weiß-rote Nationalfl agge hissen durfte, stellte 
sie sich die rot-weiß-roten Farbschläge der da-
mals weit verbreiteten Angler Sattelschweine 
als „Protestschwein“ demonstrativ zwischen 
Höfe und Straße zum Zeichen ihrer nationa-
len Eigenständigkeit. Die daraus entstandene 
eigenständige rotbunte Linie erfreute sich spä-
ter auch zunehmend bei der nicht-dänischen 
Landbevölkerung großer Beliebtheit. 

1954 wurde das Rotbunte Husumer Schwein 
als Rasse anerkannt und ein Herdbuch erstellt. 
Aus gutem Grund, hatte doch diese Rasse alle 
guten Eigenschaften, die auch in den harten 
Nachkriegsjahren noch hoch im Kurs standen.  
Gerade in der extensiven Weidehaltung zeigt 
es seine besonderen Qualitäten: Widerstands-
fähigkeit, Anspruchslosigkeit, Genügsamkeit 
und Winterhärte gepaart mit besten Mutter-
eigenschaften. Stallhaltung, wenn sie über 
wenige Monate hinausgeht, tut ihm nicht gut, 
dann neigt es zu Dermatosen (Hauterkrankun-
gen) und verfettet leicht, wodurch sich bei ein-
geschränkter Beweglichkeit übergewichtiger 
Sauen auch Ferkelverluste erhöhen können. 

Wie alle anderen alten Rassen wurden die 
Rotbunten Schweine jedoch von den „mo-
dernen“ Rassen und Haltungen verdrängt, so 
dass nur 14 Jahre später, 1968 auf der Kreis-
Tierschau in Rendsburg zum letzten Mal eine 
Sau mit Ferkeln gezeigt wurde. Danach galt 
diese Schweinerasse als verschwunden.

Heute werden 100 Sauen und Eber im Herd-
buch gezüchtet dank intensiver Erhaltungsar-
beit, u.a. durch den Fördervereins Rotbuntes 
Husumer Schwein e.V. Zusammen mit den 
Tieren, die nicht im Herdbuch stehen, wird 
der Bestand auf insgesamt ca. 250 Tiere ge-
schätzt.

Auf der Suche nach geeigneten Rassen für die 
Freilandhaltung von Schweinen wählen heute 
gerade Öko-Betriebe und Arche-Höfe beson-
ders in Schleswig Holstein neben Angler Sat-
telschweinen das Rotbunte Husumer Schwein. 
Die Tiere sind robust,  genetisch stressfrei und 
haben die Fähigkeit, bei guter Haltung und 

Dicke Freunde
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Kartoffel-Spinat- 
Röster mit Zucchini 
und Thymianquark
(für 6 Kinder, Zubereitungszeit ohne 

Vorarbeit ca. 45 Min.)

Kartoffel-Spinat-Röster    
mit gerösteter Zucchini

• 800 g Kartoffeln

• 300 g Spinat frisch oder gefrostet

• 500 g Zucchini

• 2 St. Eier Gewichtklasse L

• 2 mittelgroße Zwiebeln

• 2 Zehen Knoblauch

• 2 EL Speisestärke

• 2 TL Paprikapuder edelsüß

• 1 Tl Kümmelpulver

• Muskat gerieben

• Zitronenschale gerieben

• Pfeffer aus der Mühle

• Pfl anzenöl (Rapskernöl) zum Braten

• Olivenöl und 1 El 

• Butter für die Zucchini

Thymianquark

• 250 g Quark vollfett

• Thymianzweig frisch

• Meersalz

Die eine Hälfte der Kartoffeln am Tag zu-
vor schälen und in Würfel von einem Zenti-
meter Kantenlänge schneiden. Die andere 
Hälfte in der Schale kochen, gut abdämp-
fen und pellen.

Kartoffelwürfel zusammen mit Zwiebelwür-
feln und zerdrücktem Knoblauch in der 
Pfanne solange schmoren, bis sie durch-
gegart sind, kurz vor Ende Paprikapuder, 
Muskat, Zitronenschale und Kümmel hinzu-
geben.

Salz und Pfeffer nicht vergessen. Spinat 
putzen und blanchieren, abschrecken und 
gut ausdrücken. Alle Zutaten kühl stellen.

Am nächsten Tag zunächst für den Thymi-
anquark einfach die Blätter abrebeln und 
vorsichtig mit Meersalz unter den Quark 
heben. Tipp: Etwas Buttermilch macht den 
Quark geschmeidiger.

Die Pellkartoffeln durch eine grobe Kü-
chenreibe streichen – zusammen mit den 
geschmorten Würfeln, dem Spinat und den 

Eiern vermengen, Speisestärke hinzugeben. 
Die Masse sollte sich gut von den Händen 
lösen, sonst noch etwas Stärke oder Mehl 
hinzugeben. Nochmals abschmecken. 
Dann pro Person je zwei Röster in einer 
Pfanne ausbacken und im vorgeheizten 
Backofen (150 Grad) 10 Min endgaren.

Die Zucchini waschen und schräg in etwa 
3 mm dicke Scheiben schneiden, diese mit 
etwas Butter und Olivenöl kurz schwenken, 
salzen und vielleicht noch etwas von dem 
Thymian hinzu geben. Servieren.

Guten Appetit wünscht

Jens Witt

Jens Witt und Günter Leisgang vom Wackel-
peter-Service

Kann man Kindergärten mit Bio-Mahlzeiten 
versorgen?

...so lautete die Frage, die Jens Witt sich be-
reits 1993 stellte und mit der alles begann. 
Als einer der ersten Gastronomiebetriebe 
wurde Wackelpeter-Service öko-zertifi ziert. 
Und damit kochte Jens Witt schon ökolo-
gisch für Kinder, als Bio noch völlig in den 
Kinderschuhen steckte.

Sie helfen den Nutztieren sehr, wenn Sie 
Fleisch, Milch und Eier aus artgemäßer 
Haltung beziehungsweise aus Biohaltung 
kaufen.

So schmeckt´s Kindern vegetarisch

Nachdem für den Nachwuchs zunächst separat gekocht 
oder die praktische Gläschenkost bevorzugt wurde, tun 
sich Eltern, denen eine ausgewogene Ernährung ihres 
(Klein)kindes am Herzen liegt, oftmals schwer mit der Um-
stellung auf Familienkost. Gesund und ausgewogen, aber 
auch möglichst schnell zubereitet soll diese sein – und muss 
selbstverständlich schmecken – und zwar allen.

Wenn die Eltern dann noch eine reine oder überwiegend 
vegetarische Ernährung wünschen, wird es nicht einfa-
cher.

Anstelle der gewohnten appetitanregenden Hochglanzbil-
der, setzt Irmela Erckenbrecht in diesem handlichen Buch 
auf Hintergrundinformationen. Auf über hundert reinen In-
formationsseiten gibt die Autorin hilfreiche Tipps und Tricks 
und zeigt, dass es tatsächlich fast kinderleicht ist, die gan-
ze Familie vegetarisch und überdies gesund zu ernähren. 

In unserer Familie kommen die Rezepte bei Groß und Klein 
gut an und auch Oma und Opa bleiben gerne zum Essen.

Kathrin Kofent

So schmeckt´s Kindern vegetarisch
Irmela Erckenbrecht, 2005, 2. Aufl age, 
188 Seiten, ISBN 3-89566-170-8



Hallo Kinder,
wir freuen uns immer sehr über eure Beteili-
gung an unserer Kinderseite. In der letzten 
Ausgabe des PROVIEH-Magazins haben wir 
danach gefragt, wie sich die Menschen ge-
sünder ernähren könnten. Gesünder für die 
Menschen ist eine Ernährung, die weitgehend 
auf tierische Produkte verzichtet. Zudem wird 
bei der Produktion von tierischen Lebensmit-
teln weitaus mehr Energie verbraucht und es 
werden mehr klimaschädliche Treibhausgase 
erzeugt als bei der Produktion pfl anzlicher Le-
bensmittel. Die richtige Antwort lautete also: 
Gesünder wäre es für die Menschen und die 
Umwelt, wenn wir unseren Fleischkonsum ein-
schränken würden.

Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner Felix 
Braun!

Unser Vereinsname PROVIEH bedeutet, dass 
wir uns für die Nutztiere, die man in früher 

„Vieh” nannte, stark machen. Der ganze 
Name des Vereins lautet allerdings PRO-
VIEH – Verein gegen tierquälerische Massen-
tierhaltung e.V. (eingetragener Verein).

Massentierhaltung – was bedeutet das? Es 
bedeutet, dass man landwirtschaftliche Nutz-
tiere gleicher Art und Altersgruppe in großen 
Gruppen auf sehr begrenztem Raum hält. 
Kennzeichnend für die Massentierhaltung ist 
der geringstmögliche Einsatz von Arbeitskräf-
ten. Das hat zur Folge, dass beispielsweise 
5000 Puten in einem einzigen Stall in großer 
Enge leben und dass oftmals auch, trotz mas-
sivem Medikamenteneinsatzes, einige Tiere 
sterben. Der Betreuer kann dann nur durch 

den Stall gehen und die toten Vögel einsam-
meln. In Deutschland werden in nur 400 
Großbetrieben 80 Prozent aller Puten zusam-
mengepfercht. 

Kleinbestände von 50 bis 100 Vögeln wer-
den oft von ökologisch wirtschaftenden Be-
trieben gehalten und betreut. Dann kann man 
von einer artgemäßen Haltung und Betreuung 
sprechen. 

In der Massentierhaltung hingegen kann fast 
kein natürliches arteigenes Bedürfnis ausge-
lebt werden. 

Die Umstellung auf Massentierhaltung 
erfolgt unter dem Druck, kostengünstig zu pro-
duzieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Die 
natürliche Lebensweise der Tiere wird völlig 
ignoriert. Der Lebensraum ist auf ein Minimum 
eingeschränkt. Die Tiere können sich häufi g 
nicht einmal umdrehen. Um das arbeitsinten-
sive Einstreuen von Stroh und Entmisten zu 
sparen, werden die Tiere in Käfi gen gehalten 
oder auf Böden mit Löchern oder Spalten. Bei 
einem Spaltenboden fallen der Kot und der 

Und wer bist du?

Urin in eine unterhalb des Stalles ausgehobe-
ne Güllegrube. Wird deren Inhalt, die Gülle, 
als Dünger auf die Felder geschüttet, sind Bo-
denschäden und Grundwasservergiftungen 
die Folge. 

Ob Schweine, Hühner, Puten, Rinder oder Ka-
ninchen, sie alle werden zu unerträglichen Le-
bensbedingungen gezwungen. Innerhalb ih-
rer kurzen Lebenszeit werden sie verstümmelt, 
angebunden, in Käfi ge gesperrt und so be-
handelt, dass sie körperlichen und seelischen 
Schaden nehmen. Ihr Leben wird gewaltsam 
und häufi g durch Maschinen beendet. Diese 
Tierqual ist zwar nicht erwünscht, sie wird 
aber von der Politik und dem Gesetzgeber 
geduldet. Die Erkenntnisse über tierische Le-
bewesen, ihre Schmerzempfi ndungen und Le-
bensbedürfnisse werden nicht wahrgenommen 
oder gar geleugnet. Der Verhaltensforschung 
haben wir viel Wissen über das Verhalten un-
serer Nutztiere zu verdanken. Leider werden 
diese Erkenntnisse zu selten zum Nutzen der 
Tiere angewendet. 

In der ökologischen Landwirtschaft wird ver-
sucht diese Erkenntnisse umzusetzen. Auch 
PROVIEH setzt sich für eine artgemäße Hal-
tung der Nutztiere ein. Diese beinhaltet bei-
spielsweise Auslauf ins Freie, ein gesundes 
Stallklima, das sich an den natürlichen Außen-
temperaturen orientiert, genügend Platz im 
Stall, ein natürlicher Tag- und Nachtrhythmus, 
eine der Art entsprechende Ernährung, einen 
trockenen Liegeplatz mit Stroh als Unterlage 
und Krankheitsvorbeugung. 

Die Domestizierung von Wild- zu Nutz- und 
Haustieren war für den Menschen ein unvor-
stellbarer Vorteil im Kampf ums Überleben. 
Umgekehrt hatten die Tiere den Vorteil von 
Schutz, Fürsorge und regelmäßiger Ernäh-
rung. Leider sind die Fürsorge, Achtung und 
der Respekt vor unseren tierischen Helfern in 
der Massentierhaltung völlig auf der Strecke 
geblieben.

Janet Strahl

Gewinnspiel
Gewinnt ein PROVIEH-  
Überraschungspaket!
Beantwortet folgende Frage:
Wie lautet eine andere   
Bezeichnung für Nutztiere? 
Sendet eine Postkarte mit Eurer Lösung 
bis zum 10. Mai 2008 an die Bundes-
geschäftsstelle. Der Rechtsweg ist natür-
lich ausgeschlossen. Teilnehmen kann 
jede/r zwischen 6 und 18 Jahren. 
Bitte gebt Euer Alter an.IN
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Futtersuche im Freien
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Am 17./18. November 2007 veranstaltete 
die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen eine Konferenz über den Beitrag der 
Landwirtschaft zum Klimawandel. PROVIEH 
wurde auf dieser Konferenz von Frau Ohm 
aus unserem Brüsseler Büro vertreten.

Die Landwirtschaft trägt 14 Prozent zu den kli-
marelevanten Emissionen bei. Vermutlich we-
gen der starken „Beharrungskräfte“ in diesem 
Bereich, so Renate Künast in ihrer Eröffnungs-
rede, wurden diese Emissionen auf der Gip-
felkonferenz in Rio 1992 noch aus den Ver-
handlungen ausgeklammert. Heute, 15 Jahre 
später, muss jedoch auch die Landwirtschaft 
sich ihrer Verantwortung für das Klima stellen. 
Auf der Konferenz in Berlin diskutierten daher 
Politiker, Experten und Lobbyisten die Frage, 
wie Landwirtschaft und Verbraucher dieser 
Verantwortung gerecht werden können. 

Frau Ohm stellte die Thesen von PROVIEH 
in einer von Bärbel Höhn geleiteten Arbeits-
gruppe vor, die sich mit dem Einfl uss der In-
tensivtierhaltung auf das Klima befasste. In 
der Diskussion herrschte weitgehende Einig-
keit darüber, dass Tierschutz und Klimaschutz 
Hand in Hand gehen. Gesprochen wurde 
aber auch über tierfeindliche Klimaschutz-
ideen: etwa über die Behauptung, dass Kühe 
schon deshalb ausschließlich im Stall gehal-
ten werden sollten, weil dann das schädliche 
Methan nicht ungefi ltert in die Umwelt entwei-
chen könne. Frau Ohm konnte plausibel dar-
stellen, warum solche Ideen, die den Lehren 
der Vergangenheit nicht Rechnung tragen, 
keine dauerhafte Lösung des Klimaproblems 
darstellen. 

Die Ergebnisse der zweitägigen Tagung dis-
kutierten Bärbel Höhn und Thomas Dosch 
(Präsident von Bioland) in einem Abschlussge-
spräch. Sie stellten unter anderem fest, dass 
die Agrarpolitik heute für eine Subventionie-
rung lediglich voraussetzt, dass die Betriebe 
die geltenden Gesetze einhalten. Notwendig 
sei aber vielmehr eine Förderung von gesell-
schaftlich erwünschten Leistungen. Mit Blick 
auf die Verbraucherseite sei es zudem notwen-
dig, dass sich die Kosten klimaschädlichen 
Wirtschaftens in den Endpreisen niederschla-
gen, damit die Mechanismen der Marktwirt-
schaft für die Bekämpfung des Klimawandels 
nutzbar gemacht werden können. 

Die Tagung zeigte einmal mehr, dass weit-
gehender Konsens unter den Experten aus 
Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutz darüber 
besteht, wie vernünftige Maßnahmen zum 
Klimaschutz in der Landwirtschaft aussehen 
müssten. Gleichzeitig bewies sie jedoch auch, 
dass die besagten „Beharrungskräfte“ unver-
ändert fortbestehen. Es bleibt also noch viel 
zu tun.

Dr. Irene Wiegand

„Klimawandel und Landwirt-
schaft: Essen wir das Klima auf?”

Wir leben schon vernünftig!

Abgespeist – Wie wir beim Essen betrogen 
werden und was wir dagegen tun können

In Thilo Bodes Buch geht es nicht um Tierschutz, sondern 
um Verbraucherschutz. Der Wunsch, Lebensmittel von art-
gerecht gehaltenen Tieren zu kaufen, ist für ihn aber ein 
legitimes Interesse mancher Verbraucher und daher schutz-
würdig. Der Gründer von foodwatch informiert den Leser 
über die immer unappetitlichen und manchmal gefährlichen 
Praktiken der deutschen Lebensmittelindustrie. Er beschreibt 
das Versagen der Politik, ein marktwirtschaftliches Regel-
werk für die Lebensmittelwirtschaft zu schaffen, und erinnert 
an die fatalen Auswirkungen der EU-Agrarsubventionen. 
Angesichts der unappetitlichen bis giftigen Lebensmittel, die 
der konventionelle Markt biete, sei der Preis zurzeit das ein-
zige und daher das vernünftigste Auswahlkriterium für den 
Verbraucher. Für elitär hält Bode hingegen die Idee, der 
Kunde könne die Welt verbessern, indem er Bioprodukte 
kauft. Jeder habe ein Grundrecht auf gesunde Ernährung, 
egal, wie wenig Geld er dafür ausgeben könne oder wolle. 
Ändern würden sich die Zustände erst, so der ehemalige 
Greenpeace-Geschäftsführer, wenn eine Verbraucherbewe-
gung entsteht, die öffentlichen Druck auf die Politik und den 
Lobbyblock ausübt – ähnlich, wie die Umweltbewegung 
das in ihren Anfängen vorgelebt hat. 

Dr. Irene Wiegand

PROVIEH im kritischen Agrarbericht 2008

Seit 15 Jahren dokumentiert das Agrarbündnis, dem auch 
PROVIEH angehört, mit seinem Kritischen Agrarbericht 
die ganze thematische Breite der agrarpolitischen Debatte 
eines Jahres vor dem Hintergrund der europäischen und 
weltweiten Entwicklung.  Das Agrarbündnis ist ein Zusam-
menschluss aus Bauern-, Verbraucher-, Dritte- Welt-, Tier-
schutz- und Umweltorganisationen. 

Für PROVIEH hat – wie schon 2007 – Prof. Dr. Sievert Lo-
renzen einen Beitrag zur Vogelgrippe-Problematik verfasst. 
Titel: „Falsche Verdächtigungen – Die Quelle der Gefl ü-
gelpest ist die Gefl ügelindustrie und nicht freilaufendes 
Gefl ügel”. 

Iris Weiland

Abgespeist
Thilo Bode, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main, 1. Aufl age, 
2007, 253 Seiten, 14,90 Euro, 
ISBN 978-3-10-004307-8

Der Kritische Agrarbericht 2008
ABL Bauernblatt Verlags-GmbH, Hamm,
1. Aufl age, 2008, 304 Seiten, 19,80 
Euro, ISBN: 978-3-930 413-33-1
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Mitgliedsbeitrag gezahlt?

Liebe Mitglieder, leider kommt es immer wieder vor, dass Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt 
werden. Da wir unsere Arbeit aber ausschließlich aus Spenden und eben diesen Beiträgen 
fi nanzieren müssen, sind wir auf jeden Beitrag angewiesen. Deshalb bitten wir Sie: Über-
prüfen Sie, ob Sie Ihren Mitgliedsbeitrag an PROVIEH – VgtM e.V. für dieses Jahr bereits 
entrichtet haben. Übrigens: Bequemer für Sie und deutlich weniger Verwaltungsarbeit für 
uns ist es, wenn Sie uns mit Hilfe des dem Magazin beigefügten Vordrucks einfach eine 
Einzugsermächtigung erteilen. So können wir wertvolle Arbeitszeit sparen, die wir an an-
derer Stelle sinnvoller zum Wohle der Tiere einsetzen können.

Bitte achten Sie darauf, dass sich unsere Mitgliedsbeiträge im letzten Jahr erhöht haben 
und Sie Ihren Dauerauftrag anpassen!

Herzlichen Dank im Namen der Tiere!

Macht´s besser

Elf Autorinnen und Autoren schreiben in diesem Buch über 
18 Lebensbereiche: von „Alter und Rente“ über „Europa 
und wir“ und „Kinder und Familie“ bis „Urlaub und Reisen“. 
Der Tierschutz wird im Kapitel „Geschmack und Genuss“ 
angesprochen - wenn auch nur kurz. Jedes Kapitel fasst ein 
Thema kurz und kompakt zusammen. Es folgen Tipps, wie 
man sein eigenes Leben in diesem Bereich verbessern und 
dabei noch Gutes für den Rest der Welt tun kann. Auch 
Hinweise „Was Politik tun sollte“ fehlen nicht, denn schließ-
lich können wir Verbraucher nicht alles allein regeln. An 
jedes Kapitel schließen sich einige Literaturempfehlungen 
und Adressen an für alle, die mehr wissen möchten. Da 
der eine oder andere Leser durch die Lektüre durchaus Lust 
bekommen könnte, gemeinsam mit anderen aktiv zu wer-
den, haben die Autoren noch ein Schlusskapitel angefügt, 
in dem ein Psychologe erläutert, warum gesellschaftliches 
Engagement einem so ein gutes Gefühl gibt. Das Buch liest 
sich sehr unterhaltsam, es informiert über viele aktuelle The-
menbereiche und regt zum Nachdenken darüber an, ob 
man in seinem eigenen Leben eigentlich noch etwas verän-
dern und verbessern könnte. Drei gute Gründe also, um es 
zu empfehlen!

Dr. Irene Wiegand

Macht´s besser – Die Welt verän-
dern und das Leben genießen
Stephan Hebel und Wolfgang Kessler, 
2007, 221 Seiten, 13,90 Euro, 
Verlag Publik-Forum – Frankfurter 
Rundschau, ISBN 978-3-88095-162-4
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